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STVO UND VWV-STVO
- SICHERER RECHTSRAHMEN FÜR MEHR RADVERKEHR

Dresden | 13. Mai 2019



KOALITIONSVERTRAG BUNDESREGIERUNG 19. Legislaturperiode

AUSGANGSPUNKT

„Wir werden die 

Straßenverkehrsordnung mit dem Ziel 

der Radverkehrsförderung überprüfen

und gegebenenfalls fahrradgerecht 

fortschreiben einschließlich einer 

Innovationsklausel für örtlich und 

zeitlich begrenzte Pilotprojekte.“

13. Januar 2019 Arne Koerdt – StVO und VwV-StVO 3



ANFORDERUNGEN DER VERKEHRSMINISERKONFERENZ (VMK) 

Beschluss Verkehrsministerkonferenz 18./19. April 2018 Nürnberg

Beschluss Verkehrsministerkonferenz 18./19. Oktober 2018 Hamburg

o „Die Novelle der StVO soll das Ziel verfolgen, (…) radverkehrsfreundliche 

Lösungen (…) vereinfacht anordnen und umsetzen zu können, um deutliche 

und leicht umsetzbare Verbesserungen für den Radverkehr in der 

Alltagspraxis zu erreichen.“ 

 Es reicht nicht, etwas rechtlich zu ermöglichen 

 Anordnungspraxis in der Fläche entscheidet 

 StVO sollte Kommunen bei Umsetzung sicherer Regelungen unterstützen
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Rahmenbedingungen für unterschiedliche Ausgangsbedingungen

o klare Vorgaben für Einsteiger

 von der (vermutlich) erlaubten Sonderregelung zum Standard

 Beweislastumkehr bei geeigneten Regelungen (Einbahnstraßen) 

o flexible Anwendungsmöglichkeiten für Aufsteiger

 Anpassung an örtliche Rahmenbedingungen

 Priorisierung der Sicherheit und Leichtigkeit des Radverkehrs erlauben

o Experimentiermöglichkeiten für Vorreiter

ANFORDERUNGEN DER VMK
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Vorbereitung – Schritt 1:

PROZESS DER LÄNDER

o Gründung einer VMK Ad-hoc-Arbeitsgruppe Radverkehrspolitik 

 Sammlung, Strukturierung und Bewertung von Änderungsvorschlägen 

 Erstellung einer Fachliste mit 100 StVO-Änderungen

 Datenquellen:

Deutscher Städtetag, Deutsches Institut für Urbanistik, AGFK-BW, 

ADFC, DVR, Expertenkreis Radverkehr StVO, FGSV, VCD, 

Verkehrsgerichtstag, internationale Erfahrungen, einzelne 

Forschungsvorhaben 
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Vorbereitung – Schritt 2:
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FACHLISTE – INHALT UND STRUKTUR

Vorbereitung – Schritt 3

o Clusterung

o nur Punkte mit Relevanz für den Radverkehr

o nur Punkte mit Relevanz für StVO / VwV-StVO

o Differenzierung 

o Änderungsbedarf 2019/2020 

o Mittel- bis Langfristperspektive

o Experimentierklausel

o andere Rechtsbereiche 



Ergebnis

o Einigung unter 11 Ländern mit unterschiedlichen Ausgangsbedingungen

(spiegeln die Heterorgenität der Länder wieder)

Beschlussvorschlag VMK

o kurzer Beschlussvorschlag ohne inhaltliche Punkte

o Verweis auf den Bericht der Länder 

Bericht

o Benennung der Ziele der Länder

o 15 konkrete Punkte mit Kurzbeschreibung und Wirkung

o 7 Prüfpunkte der Länder

o Hinweise für zukünftige Überarbeitung der StVO

BERICHT DER VMK AD-HOC-AG RADVERKEHRSPOLITIK
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15-PUNKTE-PLAN DER LÄNDER

Maßgaben

o Vorschläge zu den zentralen Handlungsfeldern

o Geschwindigkeit

o Parken / Sichtbeziehungen

o Überholabstände 

o Rechtsabbiegen 

o …

o keine umfassende Verkehrswende sondern Nachsteuerung im System

o nicht nur kosmetische Änderungen sondern substantielle Verbesserungen
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Beschluss Verkehrsministerkonferenz 04./05. April 2019 Saarbrücken

o Beschluss 16:0:0

15-PUNKTE-PLAN DER LÄNDER
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ANKÜNDIGUNG 
BM SCHEUER
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Vortrag der UDV-Tagung zum Radverkehr 2017

o Wir haben genug Wissen, um Radverkehr sicherer zu machen – setzten 

es aber nicht konsequent um

o Wir brauchen eine Offensive für eine flächendeckende Anwendung 

sicherer Standards 

o Wir brauchen eine Infrastruktur die klare Signale an die 

Verkehrsteilnehmer sendet

o Wir brauchen einen Kulturwechsel im Verkehr – die gesellschaftliche 

Akzeptanz von sicherheitsrelevantem Fehlverhalten muss sinken

o Wir brauchen einen Rechtsrahmen der sicheres Verhalten unterstützt 

o Wir brauchen sichere Fahrzeuge

6 THESEN ZUR VERKEHRSSICHERHEIT
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NOVELLE STVO UND VWV-STVO 2019/20

Gefahrenabwehr ernst nehmen

o StVO ist faktisch kein reines 

Gefahrenabwehrrecht mehr – ABER…

o StVO / VWV-StVO dürfen Kommunen nicht 

daran hindern, sichere Regelungen 

umzusetzen

o Konkurrenz von Sicherheit und Leichtigkeit 

o Die Sicherheit des (Rad)Verkehrs geht der 

Flüssigkeit des Verkehrs vor

o Die Sicherheit des (Rad)Verkehrs geht den 

Belangen des ruhenden Verkehrs vor 
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NOVELLE STVO UND VWV-STVO 2019/20
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Privilegienfeindlichkeit zeitgemäß interpretieren

o StVO ist nicht konsistent in dieser Frage

o Inwieweit werden sich ändernde gesellschaftliche Normen berücksichtigt?

o Ist Sicherheit Radverkehr auf Kosten Leichtigkeit Kfz schon Privilegierung?



EFFEKTE DER RADVERKEHRSFÖRDERUNG BISHER

o Sicherheit stagniert 

Quelle: Statistisches Bundesamt 2018



Vielen Dank für die 

Aufmerksamkeité

Arne Koerdt

Referat Kommunale Mobilitätskonzepte, 

Rad- und Fußverkehr 

Ministerium für Verkehr 

Baden -Württemberg
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